Bl Sicherheits -und Gesundheitsabteilung

Vollzugsreglement

zur Parkierverordnung mit Anhang

Vom 1. Juli 2017

Uber arbreitung Stand 28. Juni 2024

> CGelb = in der neuen Verordnung enthalten
> (au = i m neuen Regl enent enthalten
(gem Parki erungskonzept formuliert)
> Rot = Rickfrage
> Rot Durchgestrichten = ist hinsichtlich des neuen
Par ki erungskonezpts hinfallig

Wirtschaftsstandort mit Lebensqualitdat Stadt Dietikon H
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Überarbreitung Stand 28. Juni 2024

> Gelb = in der neuen Verordnung enthalten
> Grau = im neuen Reglement enthalten 
         (gem. Parkierungskonzept formuliert)
> Rot = Rückfrage
> Rot Durchgestrichten = ist hinsichtlich des neuen 
                         Parkierungskonezpts hinfällig


Gegenstand und An-
wenaungsbereich

Zustandigkeit

Gesuch und Bewilli-
qung

Zeitlicher und raumii-
cher Geltungsbereich

Form der Bewilligungen

A. Allgemeines

Gestutzt auf Art. 17 der stadtischen Parkierverordnung vom 3. Novem-
ber 2016 erlasst der Stadtrat folgende Vollzugsvorschriften:

Art. 1

Diese Vorschriften regeln Erteilung, Ausgestaltung und Handhabung von
Bewilligungen fir das Parkieren in Blauen Zonen mit Anwohnerbevorzugung,
Weissen Parkfeldern und gebUhrenpflichtigen Parkfeldern auf dem Gebiet der
Stadt Dietikon.

Art. 2

Erteilung, Ausgestaltung und Handhabung sind Sache der Stadtpolizei;
vorbehalten bleiben abweichende Sonderregelungen.

Art. 3
' Die Bewilligungserteilung erfolgt auf Gesuch hin durch die Stadtpolizei.
Die Bewilligung kann befristet und mit Bedingungen und Auflagen verbunden
werden. Insbesondere kann verfligt werden, dass die Bewilligung nur an be-
stimmten Wochentagen Giiltigkeit hat.

2 Eine Parkkarte erhalt, wer die Gebuhr bezahlt hat.

IN

Andern sich die auf der Bewilligung vermerkten Tatsachen, ist der Stadt-
polizei davon innert 14 Tagen Meldung zu erstatten. Nicht mehr bendétigte
Bewilligungen sind der Stadtpolizei zurlickzugeben.

Art. 4

3

Die Bewilligung gibt keinen Anspruch auf einen Parkplatz; feste Parkplat-
ze werden nicht zugeteilt. Die Bewilligung entbindet nicht von der Pflicht,
vorUbergehende Verkehrsbeschrankungen, z.B. bei Baustellen oder Festanlas-
sen, zu beachten.

>

rt. 5

Die Bewilligung wird als Parkkarte abgegeben. Die Parkkarte dient zu-
sammen mit dem Kontrollschild als Kontrollmittel. Sie muss von aussen gut
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und vollstandig sichtbar hinter der Frontscheibe des Motorfahrzeuges, fir das
sie ausgestellt wurde, angebracht sein.

B. Parkkarten

Art. 6

' Berechtigte fiir den Bezug einer Anwohner-Parkkarte fiir eine Blaue Anwohner-Parkkarte

Zone sind: fir eine Blaue Zone

a Schriftenpolizeilich gemeldete Anwohnerinnen und Anwohner, die in
der bezeichneten Blauen Zonen wohnen;

b Geschaftsbetriebe in der bezeichneten Blauen Zone, mit auf ihren Na-
men und Adresse eingeldsten Fahrzeugen.

? Berechtigte erhalten eine Parkkarte fir maximal zwei von ihnen be-

nutzte Fahrzeuge, sofern auf der Parkkarte die entsprechenden Nummern
vermerkt sind.

Art. 7

' Bezugsberechtigt sind Gewerbetreibende mit Geschéaftssitz in Dietikon.  Gewerbe-Parkkarte fiir

Darunter fallen auch Dienstleistungsbetriebe, Vereine und andere Koérper-  alle Zonen
schaften.

2 Eine Parkkarte gilt fur die Dauer von 12 Monaten oder fiir mindestens @
einen Monat.

Art. 8

' Bezugsberechtigt sind Pendlerinnen und Pendler mit einem Anstellungs-  Pendler-Parkkarte fiir

verhaltnis in Dietikon. eine Zone

2 Eine Parkkarte gilt fir die Dauer von 12 Monaten oder fiir mindestens @
einen Monat.

Art. 9

2 Die Tagesparkkarte ist nur giltig, wenn auf der Vorderseite das Datum
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Geblihrenansdtze

Bearbeitungsgebdiihren

Inkrafttreten

C. Geblhren

Art. 17 =

' Auf gebuhrenpflichtigen Parkplatzen dirfen Motorfahrzeuge nur gegen

GebUhr und gemass den auf der Parkuhr, dem Ticketautomaten vermerkten
Bestimmungen parkiert werden, ausgenommen ist die Tagesparkkarte Ge-
werbe.

4

Im Ausnahmefall kénnen Parkierungsgebihren fur besondere Anlasse
ortliche oder zeitliche Ausnahmen von der Gebuhrenpflicht beschlossen oder
Gebihren pauschal erhoben werden.

Art. 18

! Bei einem Wohnsitzwechsel oder Wechsel des Geschaftsdomizils, welche

eine Anderung der Parkkartenzone zur Folge hat, kann die alte Parkkarte ge-
gen eine neue, flr den gleichen Zeitraum geltende Parkkarte umgetauscht
werden. Die Bearbeitungsgebuhr betragt Fr. 10.00.

2 Wird eine Parkkarte vor Ablauf der Giiltigkeitsdauer zuriickgegeben, so

wird die Gebuhr flr die ganzen nicht benutzen Monate, abzUglich einer Bear-
beitungsgebihr von Fr. 10.00 zuriickerstattet. @

D. Schlussbestimmungen

Art. 19

Die Vollzugsvorschriften treten am 1. Juli 2017 in Kraft.

NAMENS DES STADTRATES

Otto Muller Uwe Krzesinski
Stadtprasident Stadtschreiberin-Stv.
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Parkkartenzonen (Anhang)

(Ortsplan mit den eingezeichneten Parkzonen)

Blaue Zonen:
NORD, WEST, OST, ALTBERG

Weisse Zonen:
SILBERN, GIESSEN





